
Satzung 
 
der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid für die Grenzen der im Zusammenhang 
bebauten Ortslage Rengert vom 06.11.2000 
 
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023) 
in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 
am 20.09.2000 folgende Satzung zur Festlegung der Ortslage Rengert beschlossen: 

§ 1 
Die Grenzen des Geltungsbereiches werden entsprechend der Darstellung in der 
beiliegenden Anlage (Kartenausschnitt i. M. 1:1000), die Bestandteil dieser Satzung 
ist, festgelegt. 

§ 2 
Hinweis: 
Die Wasserschutzgebietsverordnung der geplanten Naafbachtalsperre ist zu 
beachten. 

§ 3 
Die Satzung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für die Gemeinde 
Neunkirchen-Seelscheid in Kraft. 
 

 


